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Satzung alt Satzung neu 

§ 1 Erhebung von Ausbaubeiträgen § 1 Erhebung von Ausbaubeiträgen 

(1) Die Gemeinde Meddersheim erhebt wieder-

kehrende Ausbaubeiträge nach den Bestimmungen 

des KAG und dieser Satzung. 

(2) Ausbaubeiträge werden für alle Maßnahmen 

an erstmals hergestellten Verkehrsanlagen, die der 

Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau oder der 

Verbesserung dienen, erhoben. 

1. „Erneuerung“ ist die Wiederherstellung einer 

vorhandenen, ganz oder teilweise unbrauch-

baren, abgenutzten oder schadhaften Anlage 

in einem den regelmäßigen Verkehrsbedürf-

nis genügenden Zustand, 

2. „Erweiterung“ ist jede flächenmäßige Vergrö-

ßerung einer fertiggestellten Anlage oder de-

ren Ergänzung durch weitere Teile, 

3. „Umbau“ ist jede nachhaltige technische Ver-

änderung an der Verkehrsanlage, 

4. „Verbesserung“ sind alle Maßnahmen zur 

Hebung der Funktion, der Änderung der Ver-

kehrsbedeutung i.S. der Hervorhebung des 

Anliegervorteiles sowie der Beschaffenheit 

und Leistungsfähigkeit einer Anlage. 

(3) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten 

auch für die Herstellung von Verkehrsanlagen, so-

weit diese nicht als Erschließungsanlagen im Sinne 

von § 127 Abs. 2 BauGB beitragsfähig sind. 

(4) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten 

nicht, soweit Kostenerstattungsbeiträge nach § 8a-

NatSchG zu erheben sind. 

(5) Ausbaubeiträge nach dieser Satzung wer-

den nicht erhoben, wenn die Kosten der Erhebung 

außer Verhältnis zu dem Ertrag stehen. 

(1) Die Gemeinde erhebt wiederkehrende Bei-

träge für die Herstellung und den Ausbau von Ver-

kehrsanlagen nach den Bestimmungen des KAG 

und dieser Satzung. 

(2) Ausbaubeiträge werden für alle Maßnah-

men an Verkehrsanlagen, die der Erneuerung, der 

Erweiterung, dem Umbau oder der Verbesserung 

dienen, erhoben. 

1. „Erneuerung“ ist die Wiederherstellung einer 

vorhandenen, ganz oder teilweise unbrauchba-

ren, abgenutzten oder schadhaften Anlage in 

einen dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis 

genügenden Zustand, 

2. „Erweiterung“ ist jede flächenmäßige Vergrö-

ßerung einer fertig gestellten Anlage oder de-

ren Ergänzung durch weitere Teile, 

3. „Umbau“ ist jede nachhaltige technische Ver-

änderung an der Verkehrsanlage, 

4. „Verbesserung“ sind alle Maßnahmen zur He-

bung der Funktion, der Änderung der Ver-

kehrsbedeutung i. S. der Hervorhebung des 

Anliegervorteils sowie der Beschaffenheit und 

Leistungsfähigkeit einer Anlage. 

(3) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten 

auch für die Herstellung von Verkehrsanlagen, die 

nicht nach dem Baugesetzbuch (BauGB) beitrags-

fähig ist. 

(4) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten 

nicht, soweit Kostenerstattungsbeträge nach §§ 

135 a – c BauGB zu erheben sind. 

(5) Ausbaubeiträge nach dieser Satzung wer-

den nicht erhoben, wenn die Kosten der Beitrags-

erhebung außer Verhältnis zu dem zu erwartenden 

Beitragsaufkommen stehen. 

§ 2 Beitragsfähige Verkehrsanlagen § 2 Beitragsfähige Verkehrsanlagen 

(1) Beitragsfähig ist der Aufwand für 

1. Verkehrsanlagen, ausgenommen solche in 

Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie in 

Sondergebieten mit der Nutzungsart Einkauf-

zentren, großflächige Handelsbetriebe, 

a) bis zu 2 Vollgeschossen mit einer Breite bis 

zu 12 m, wenn eine beidseitige und mit einer 

Breite bis zu 9 m, wenn eine einseitige Nut-

zung zulässig ist; 

b) mit 3 oder 4 Vollgeschossen mit einer Breite 

bis zu 15 m, wenn eine beidseitige und mit 

(1) Beitragsfähig ist der Aufwand für die öffentli-

chen Straßen, Wege und Plätze sowie selbststän-

dige Parkflächen und Grünanlagen sowie für 

selbstständige Fuß- und Radwege. 

(2) Nicht beitragsfähig ist der Aufwand für Brücken-

bauwerke, Tunnels und Unterführungen mit den 

dazugehörigen Rampen, mit Ausnahme des Auf-

wands für Fahrbahndecke und Fußwegbelags. 
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einer Breite bis zu 12 m, wenn eine einsei-

tige Nutzung zulässig ist; 

c) mit mehr als 4 Vollgeschossen mit einer 

Breite bis zu 18 m, wenn eine beidseitige 

und mit einer Breite bis zu 13 m, wenn eine 

einseitige Nutzung zulässig ist. 

2. Verkehrsanlagen in Kern-, Gewerbe- und In-

dustriegebieten sowie in Sondergebieten mit 

der Nutzungsart Einkaufszentren, großflächige 

Handelsbetriebe, mit einer Breite bis zu 18 m, 

wenn eine beidseitige und mit einer Breite bis zu 

13 m, wenn eine einseitige Nutzung zulässig ist. 

3. Fußwege mit einer Mindestbreite von 1 m bis zu 

einer Breite von 5 m. 

4. Fußgängerzonen, verkehrsberuhigte Bereiche, 

Mischflächen (Flächen, die innerhalb der Stra-

ßenbegrenzungslinien Funktionen von Teilein-

richtungen miteinander kombinieren und bei de-

nen auf eine Funktionstrennung ganz oder teil-

weise verzichtet wird) bis zu den jeweils in Nr. 1 

genannten Höchstbreiten. 

5. Parkflächen,  

a) die Bestandteile der Verkehrsanlagen nach 

Nrn. 1 bis 4 sind, bis zu einer weiteren Breite 

von 6 m, 

b) die nicht Bestandteile der Verkehrsanlagen 

Nrn. 1 bis 4 sind (selbständige Parkflächen), 

bis zu 15 % der durch gesonderte Satzung 

festzusetzenden Grundstücke. 

6. Grünanlagen,  

a) die Bestandteile der Verkehrsanlagen nach 

Nrn. 1 bis 4 sind, bis zu einer weiteren Breite 

von 6 m, 

b) die nicht Bestandteile von Verkehrsanlagen 

nach Nrn. 1 bis 4 sind, bis zu 15 % der Flä-

chen der durch gesonderte Satzung festzu-

setzenden Grundstücke. 

(2) Endet eine Verkehrsanlage mit einem Wende-

platz, so erhöhen sich die in Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 

angegebenen Maße um die Hälfte, mindestens aber 

um 8 m. 

(3) Ergeben sich nach Abs. 1 unterschiedliche 

Höchstbreiten, so gilt für die gesamte Verkehrsan-

lage die größte Breite. 
 

(4) Die in Abs. 1 Nr. 1 – 4 genannten Breiten sind 

Durchschnittsbreiten. 
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§ 3 Ermittlungsgebiete § 3 Ermittlungsgebiete 

(1) Der beitragsfähige Aufwand wird für die im räum-

lichen und funktionalen Zusammenhang stehenden 

Verkehrsanlagen (Abrechnungseinheit) nach den 

jährlichen Investitionsaufwendungen in der Abrech-

nungseinheit ermittelt. 

(2) Die innerhalb der Ortslage und in Bebauungspl-

angebieten Gemeinde gelegenen Verkehrsanlagen 

werden zu einer Abrechnungseinheit zusammenge-

fasst. 

(1) Sämtliche zum Anbau bestimmten Ver-

kehrsanlagen des Gemeindegebietes bilden als 

einheitliche öffentliche Einrichtung das Ermitt-

lungsgebiet (Abrechnungseinheit) 

Die Begründung für die Ausgestaltung der einheit-

lichen öffentlichen Einrichtung ist dieser Satzung 

als Anlage 1 beigefügt. 

(2) Der beitragsfähige Aufwand wird für die 

eine Abrechnungseinheit bildenden Verkehrsanla-

gen nach den jährlichen Investitionsaufwendungen 

in der Abrechnungseinheit nach Abs. 1 ermittelt. 

§ 4 Gegenstand der Beitragspflicht § 4 Gegenstand der Beitragspflicht 

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, 

für die die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit 

der Zufahrt oder des Zugangs zu einer in der Ab-

rechnungseinheit gelegenen Verkehrsanlage be-

steht und 

a) für die eine bauliche, gewerbliche oder sonstige 

Nutzung festgesetzt und eine entsprechende 

Nutzung zulässig ist, oder 

b) die, soweit eine bauliche, gewerbliche oder 

sonstige Nutzung nicht festgesetzt ist, nach der 

Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der 

geordneten baulichen Entwicklung der Ge-

meinde zur Bebauung anstehen oder gewerblich 

oder in sonstiger Weise genutzt werden können. 

Der Beitragspflicht unterliegen alle baulich, ge-

werblich, industriell oder in ähnlicher Weise nutz-

baren Grundstücke, die die rechtliche und tatsäch-

liche Möglichkeit einer Zufahrt oder eines Zugangs 

zu einer in der Abrechnungseinheit gelegenen Ver-

kehrsanlage haben. 

§ 5 Gemeindeanteil § 5 Gemeindeanteil 

Der Gemeindeanteil beträgt 40 %. Der Gemeindeanteil beträgt 30 %  

§ 6 Beitragsmaßstab § 6 Beitragsmaßstab 

(1) Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlä-

gen für Vollgeschosse. Der Zuschlag je Vollge-

schoss beträgt 50 v. H.; für die ersten zwei Vollge-

schosse beträgt der Zuschlag einheitlich 100 v. H.. 

(2) Als Grundstücksfläche nach Abs.1 gilt: 

1. In beplanten Gebieten die Fläche, die der Ermitt-

lung der zulässigen baulichen Nutzung zugrunde 

zu legen ist. 

2. Enthält ein Bebauungsplan nicht die erforderli-

chen Festsetzungen, sieht er eine andere als die 

bauliche, gewerbliche oder industrielle Nutzung 

vor oder liegen Grundstücke innerhalb eines im 

Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 

BauGB), sind zu berücksichtigen:  

(1) Maßstab ist die Grundstücksfläche mit 

Zuschlägen für Vollgeschosse. Der Zuschlag je 

Vollgeschoss beträgt 10 v.H. 

Vollgeschosse im Sinne dieser Regelung sind Voll-

geschosse im Sinne der Landesbauordnung. 

(2) Als Grundstücksfläche nach Abs. 1 gilt: 

1. In beplanten Gebieten die überplante Grund-

stücksfläche. Ist das Grundstück nur teilweise 

überplant und ist der unbeplante Grundstücks-

teil dem Innenbereich nach § 34 BauGB zuzu-

ordnen, gilt als Grundstücksfläche die Fläche 

des Buchgrundstücks; Nr. 2 ist ggf. entspre-

chend anzuwenden 

2. Liegen Grundstücke innerhalb eines im Zusam-

menhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB), 

sind zu berücksichtigen: 



Gegenüberstellung Ausbaubeitragssatzung WKB 

der Ortsgemeinde Meddersheim 

Seite 4 von 9 

a) Bei Grundstücken, die an eine Verkehrsan-

lage angrenzen, die Fläche von dieser bis zu 

einer Tiefe von 40 m. 

b) Bei Grundstücken, die nicht an eine Ver-

kehrsanlage angrenzen, mit dieser aber 

durch einen eigenen Weg oder durch einen 

Zugang, der durch Baulast oder dingliches 

Recht gesichert ist, verbunden sind, die Flä-

che zu der Verkehrsanlage hin liegenden 

Grundstücksseite bis zu einer Tiefe von 40 

m. Grundstücksteile, die ausschließlich eine 

wegemäßige Verbindung darstellen, bleiben 

bei der Bestimmung der Grundstückstiefe 

unberücksichtigt. 

Gehen die Grundstücke über die tiefenmäßige Be-

grenzung hinaus, sind zusätzlich die Grundflächen 

baulicher Anlagen zu berücksichtigen, soweit sie 

zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmt 

sind. 

3. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die 

Nutzung als Sportplatz, Freibad, Festplatz, Cam-

pingplatz oder Friedhof festgesetzt ist, oder die 

innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 

Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt 

werden, die Fläche des im Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes bzw. innerhalb der ermittelten 

Tiefenbegrenzung liegenden Grundstücks oder 

Grundstücksteiles vervielfacht mit 0,5. 

(3) Für die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt: 

1. Die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzu-

lässige Zahl der Vollgeschosse wird zugrunde 

gelegt. 

2. Hat ein Bebauungsplan den Verfahrensstand 

des § 33 BauGB erreicht, ist dieser maßgebend. 

3. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan 

nicht die Zahl der Vollgeschosse, sondern nur 

eine Baumassenzahl oder nur die Höhe der bau-

lichen Anlagen festgesetzt ist, gilt die durch 3,5 

geteilte höchstzulässige Baumassenzahl bzw. 

die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Trauf-

höhe, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen auf- 

und abgerundet werden. 

4. Soweit kein Bebauungsplan besteht oder in dem 

Bebauungsplan weder die Zahl der Vollge-

schosse noch die Baumassenzahl bzw. die Ge-

bäudehöhe bestimmt sind, gilt 

a) die Zahl der auf den Grundstücken der nähe-

ren Umgebung überwiegend vorhandenen o-

der, soweit Bebauungsplanfestsetzungen für 

a) Bei Grundstücken, die an eine Verkehrsan-

lage angrenzen, die Fläche von dieser bis 

zu einer Tiefe von 40 m. 

b) Bei Grundstücken, die nicht an eine Ver-

kehrsanlage angrenzen, mit dieser aber 

durch einen eigenen Weg oder durch einen 

Zugang verbunden sind (Hinterliegergrund-

stücke), die Fläche von der zu der Ver-

kehrsanlage hin liegenden Grundstücks-

seite bis zu einer Tiefe von 40 m. 

c) Grundstücksteile, die ausschließlich eine 

wegemäßige Verbindung darstellen, blei-

ben bei der Bestimmung der Grundstücks-

tiefe nach a) und b) unberücksichtigt. 

d) Sind die jenseits der nach a) und b) ange-

ordneten Tiefenbegrenzungslinie liegenden 

Grundstücksteile aufgrund der Umge-

bungsbebauung baulich oder in ähnlicher 

Weise selbständig nutzbar (Hinterbebau-

ung in zweiter Baureihe), wird die Fläche 

bis zu einer Tiefe von 80 m zugrunde ge-

legt. 

Sind die hinteren Grundstücksteile nicht in 

diesem Sinne selbständig nutzbar und geht 

die tatsächliche bauliche, gewerbliche, in-

dustrielle oder ähnliche Nutzung der inner-

halb der Tiefenbegrenzung liegenden 

Grundstücksteile über die tiefenmäßige Be-

grenzung nach a) und b) hinaus, so ver-

schiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie zur 

hinteren Grenze der tatsächlichen Nutzung. 

Wird ein Grundstück jenseits der in Satz 1 

angeordneten erhöhten Tiefenbegren-

zungslinie tatsächlich baulich, gewerblich, 

industriell oder ähnlich genutzt, so ver-

schiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie zur 

hinteren Grenze der tatsächlichen Nutzung. 

3. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan 

die Nutzung als Sportplatz, Freibad, Festplatz, 

Campingplatz, Dauerkleingarten oder Friedhof 

festgesetzt ist, die Fläche des im Geltungsbe-

reich des Bebauungsplanes liegenden Grund-

stückes oder Grundstücksteiles vervielfacht mit 

0,5. Bei Grundstücken, die innerhalb eines im 

Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 

BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die Flä-

che des Grundstücks –gegebenenfalls unter 

Berücksichtigung der nach Nr. 2 angeordneten 

Tiefenbegrenzung – vervielfacht mit 0,5. 

(3) Für die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt: 
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diese Grundstücke erfolgt sind, die dort fest-

gesetzten oder nach Nr. 3 berechneten Voll-

geschosse, 

b) bei Grundstücken, die mit einer Kirche be-

baut sind, die Zahl von zwei Vollgeschossen. 

Dies gilt für Türme, die nicht Wohnzwecken, 

gewerblichen oder industriellen Zwecken o-

der einer freiberuflichen Nutzung dienen, ent-

sprechend. Bei Grundstücken, die gewerb-

lich und/oder industriell genutzt werden, ist 

die Traufhöhe geteilt durch 3,5 anzusetzen, 

wobei Bruchzahlen auf ganze Zahlen auf- 

und abzurunden sind, wenn die sich erge-

bende Zahl höher ist als diejenige nach 

Buchstabe a) 

5. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan 

sonstige Nutzung festgesetzt ist oder die außer-

halb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so 

genutzt werden (z.B. Sport-, Fest- und Camping-

plätze, Freibäder, Friedhöfe), wird ein Vollge-

schoss angesetzt. 

6. Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder 

Stellplätze errichtet werden dürfen, gilt die fest-

gesetzte Zahl der Geschosse oder, soweit keine 

Festsetzung erfolgt ist, die tatsächliche Zahl der 

Garagen- oder Stellplatzgeschosse, mindestens 

jedoch ein Vollgeschoss. 

7. Die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich 

durch Umrechnung ergebenden Vollgeschosse 

gilt, wenn aufgrund der tatsächlich vorhandenen 

Bebauung die Zahl der Vollgeschosse nach den 

vorstehenden Regelungen überschritten wer-

den. 

8. Für Grundstücke im Außenbereich gilt: 

a) Liegt ein Grundstück im Außenbereich, be-

stimmt sich die Zahl der Vollgeschosse nach 

der genehmigten oder bei nicht genehmigten 

oder geduldeten Bauwerken nach der tat-

sächlichen Bebauung. 

b) Bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 

BauGB), für die durch Planfeststellungsbe-

schluss eine der baulichen Nutzung ver-

gleichbare Nutzung zugelassen ist, wird – 

bezogen auf die Fläche nach Abs. 2 Nr. 4 – 

ein Vollgeschoss angesetzt. 

9. Sind auf einem Grundstück mehrere Gebäude 

mit unterschiedlicher Zahl von Vollgeschossen 

zulässig oder vorhanden, gilt die bei der über-

wiegenden Baumasse vorhandene Zahl. 

1. Für beplante Grundstücke wird die im Bebau-

ungsplan festgesetzte zulässige Zahl der Voll-

geschosse zugrunde gelegt. 

2. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan 

nicht die Zahl der Vollgeschosse, sondern eine 

Baumassenzahl festgesetzt ist, gilt die durch 

3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl. 

Ist auch eine Baumassenzahl nicht festgesetzt, 

dafür aber die Höhe der baulichen Anlagen in 

Form der Trauf- oder Firsthöhe, so gilt die 

durch 2,6 geteilte höchstzulässige Trauf- oder 

Firsthöhe. Sind beide Höhen festgesetzt, so gilt 

die höchstzulässige Traufhöhe. Soweit der Be-

bauungsplan keine Festsetzungen trifft, gilt als 

Traufhöhe der Schnittpunkt der Außenseite der 

Dachhaut mit der seitlichen Außenwand. Die 

Höhe ist in der Gebäudemitte zu messen. 

Bruchzahlen werden auf volle Zahlen auf- oder 

abgerundet. 

3. Soweit kein Bebauungsplan besteht, gilt 

a) die Zahl der auf den Grundstücken der nä-

heren Umgebung überwiegend vorhande-

nen Vollgeschosse; ist ein Grundstück be-

reits bebaut und ist die dabei tatsächlich 

verwirklichte Vollgeschosszahl höher als 

die in der näheren Umgebung, so ist die tat-

sächlich verwirklichte Vollgeschosszahl zu-

grunde zu legen. 

b) bei Grundstücken, die mit einer Kirche be-

baut sind, die Zahl von zwei Vollgeschos-

sen. Dies gilt für Türme, die nicht Wohn-

zwecken, gewerblichen oder industriellen 

Zwecken oder einer freiberuflichen Nutzung 

dienen, entsprechend.  

4. Ist nach den Nummern 1 – 3 eine Vollge-

schosszahl nicht feststellbar, so ist die tatsäch-

lich vorhandene Traufhöhe geteilt durch 2,6 an-

zusetzen, wobei Bruchzahlen auf ganze Zahlen 

auf- und abzurunden sind. Als Traufhöhe gilt 

der Schnittpunkt der Außenseite der Dachhaut 

mit der seitlichen Außenwand. Die Höhe ist in 

der Gebäudemitte zu messen.  

5. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan 

eine sonstige Nutzung festgesetzt ist oder die 

außerhalb von Bebauungsplangebieten tat-

sächlich so genutzt werden (z.B. Sport-, Fest- 

und Campingplätze, Freibäder, Friedhöfe), 
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(4) Für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Indust-

riegebieten werden die Maßstabsdaten nach 

Abs. 2 um 20 % erhöht. Dies gilt entsprechend 

für ausschließlich gewerblich, industriell oder in 

ähnlicher Weise genutzte Grundstücke in sonsti-

gen Baugebieten. 

Bei teilweise gewerblich, industriell oder in ähn-

licher Weise genutzten Grundstücken (gemischt 

genutzte Grundstücke) in sonstigen Baugebie-

ten erhöhen sich die Maßstabsdaten um 10 %. 

(5) Abs. 4 gilt nicht für die Abrechnung selbständiger 

Grünanlagen. 

(6) Ergeben sich bei der Ermittlung der beitrags-

pflichtigen Fläche Bruchzahlen, werden diese 

auf volle Zahlen auf- oder abgerundet. 

wird bei vorhandener Bebauung die tatsächli-

che Zahl der Vollgeschosse angesetzt, in je-

dem Fall mindestens jedoch ein Vollgeschoss. 

6. Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen o-

der Stellplätze errichtet werden dürfen, gilt die 

festgesetzte Zahl der Geschosse oder, soweit 

keine Festsetzung erfolgt ist, die tatsächliche 

Zahl der Garagen- oder Stellplatzgeschosse, 

mindestens jedoch ein Vollgeschoss. 

7. Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich von 

Satzungen nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen, 

werden zur Ermittlung der Beitragsflächen die 

Vorschriften entsprechend angewandt, wie sie 

bestehen für 

a) Grundstücke in Bebauungsplangebieten, 

wenn in der Satzung Bestimmungen über 

das zulässige Nutzungsmaß getroffen sind, 

b) unbeplante Grundstücke, wenn die Sat-

zung keine Bestimmungen über das zuläs-

sige Nutzungsmaß enthält. 

8. Die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich 

durch Umrechnung ergebenden Vollgeschosse 

gilt, wenn sie höher ist als die Zahl der Vollge-

schosse nach den vorstehenden Regelungen. 

9. Sind auf einem Grundstück mehrere Gebäude 

mit unterschiedlicher Zahl von Vollgeschossen 

zulässig oder vorhanden, gilt die bei der über-

wiegenden Baumasse vorhandene Zahl.  

(4) Für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und In-

dustriegebieten wird die nach den vorstehenden 

Regelungen ermittelte und gewichtete Grund-

stücksfläche um 20 v.H. erhöht. Dies gilt entspre-

chend für ausschließlich gewerblich, industriell o-

der in ähnlicher Weise genutzte Grundstücke in 

sonstigen Baugebieten.  

Bei teilweise gewerblich, industriell oder in ähnli-

cher Weise genutzten Grundstücken (gemischt ge-

nutzte Grundstücke) in sonstigen Baugebieten er-

höhen sich die Maßstabsdaten um 10 v.H. 

§ 7 Eckgrundstücke und durchlaufende Grund-

stücke 

§ 7 Eckgrundstücke und durchlaufende 

Grundstücke 

(1) Für Grundstücke, die zu der Abrechnungseinheit 

nach dieser Satzung Zufahrt oder Zugang nehmen 

können und zusätzlich durch eine Erschließungsan-

lage erschlossen werden, für die Erschließungsbei-

träge nach dem Baugesetzbuch (BauGB) erhoben 

(1) Grundstücke, die sowohl von einer nach § 13 

dieser Satzung verschonten Verkehrsanlage er-

schlossen sind als auch von einer oder mehreren 

weiteren Verkehrsanlage(n) der Abrechnungsein-

heit erschlossen sind, werden nur mit 50 % ihrer 

gewichteten Grundstücksfläche angesetzt. 
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wurden oder zu erheben sind, wird die Grundstücks-

fläche mit 50 % angesetzt. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Grundstücke, die überwie-

gend gewerblich genutzt werden, sowie für Grund-

stücke in Kern-, Gewerbe- und Sondergebieten. 

(2) Kommt für eine oder mehrere der Verkehrsan-

lagen nach Abs. 1 die Tiefenbegrenzung nach § 6 

Abs. 2 dieser Satzung zur Anwendung, gilt die Re-

gelung des Abs. 1 nur für die sich überschneiden-

den Grundstücksteile.  

§ 8 Entstehung des Beitragsanspruches § 8 Entstehung des Beitragsanspruches 

Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31. 

Dezember für das abgelaufene Jahr. 

Text identisch mit alter Fassung 

§ 9 Vorausleistungen 

 

§ 9 Vorausleistungen 

(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können 

von der Gemeinde Vorausleistungen auf wiederkeh-

rende Beiträge erhoben werden. 

(2) Die Vorausleistungen werden nach der voraus-

sichtlichen Beitragshöhe für das laufende Jahr be-

messen. 

Text identisch mit alter Fassung 

§ 10 Ablösung des Ausbaubeitrages § 10 Ablösung des Ausbaubeitrages 

Die Ablösung wiederkehrender Beiträge kann jeder-

zeit für einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren verein-

bart werden. Der Ablösung wird unter Berücksichti-

gung der zu erwartenden Kostenentwicklung die ab-

gezinste voraussichtliche Beitragsschuld zugrunde 

gelegt. 

Text identisch mit alter Fassung 

§ 11 Beitragsschuldner § 11 Beitragsschuldner 

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Be-

kanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer, 

dinglich Nutzungsberechtigter des Grundstückes o-

der Gewerbetreibender auf dem Grundstück ist. 

(2) Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuld-

ner 

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Be-

kanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer o-

der dinglich Nutzungsberechtigter des Grundstü-

ckes ist. 

(2) Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamt-

schuldner. 

§ 12 Veranlagung und Fälligkeit § 12 Veranlagung und Fälligkeit 

(1) Die wiederkehrenden Beiträge und Vorausleis-

tungen darauf werden durch schriftlichen Bescheid 

festgesetzt und 1 Monat nach Bekanntgabe des Bei-

tragsbescheides fällig. 
 

(2) Der Beitragsbescheid enthält: 

1. die Bezeichnung des Beitrages, 

2. den Namen des Beitragsschuldners, 

3. die Bezeichnung des Grundstückes, 

4. den zu zahlenden Betrag, 

5. die Berechnung des zu zahlenden Betrages un-

ter Mitteilung der beitragsfähigen Kosten, des 

Gemeindeanteils und der Berechnungsgrundla-

gen nach dieser Satzung, 

6. die Festsetzung des Fälligkeitstermins, 

Text identisch mit alter Fassung 
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7. die Eröffnung, dass der Beitrag als öffentliche 

Last auf dem Grundstück ruht, und  

8. eine Rechtsbehelfsbelehrung. 
 

(3) Die Grundlagen für die Festsetzung wiederkeh-

render Beiträge können durch besonderen Bescheid 

(Feststellungsbescheid) festgestellt werden. 

§ 13 Übergangsregelung § 13 Übergangsregelung bzw. Verschonungs-

regelung 

Erhebt die Gemeinde Meddersheim wiederkeh-

rende Beiträge für Verkehrsanlagen, werden Grund-

stücke erstmals 15 Jahre nach Entstehung des letz-

ten Anspruchs auf Erschließungsbeiträge nach dem 

BauGB beitragspflichtig. 

(1) Gemäß § 10a Abs. 6 KAG wird festgelegt, dass 

Grundstücke, vorbehaltlich § 7 Absatz 1 und 2 

dieser Satzung, erstmals bei der Ermittlung des 

wiederkehrenden Beitrages berücksichtigt und 

beitragspflichtig werden, nach 

a) 20 Jahren bei kompletter Herstellung der 

Verkehrsanlage, 

b) 15 Jahren bei Herstellung der Fahrbahn, 

c) 10 Jahren bei Herstellung des Gehweges, 

d)   5 Jahren bei Herstellung der Beleuchtung 

bzw. durchgeführten Veranlagungen für 

Grunderwerb, Straßenoberflächenentwäs-

serungskosten oder anderer Teilanlagen. 

Die Übergangsregelung bei Maßnahmen nach den 

Buchst. a) bis d) gilt auch bei der Erneuerung, der 

Erweiterung, dem Umbau und der Verbesserung 

von Verkehrsanlagen. Erfassen eine oder mehrere 

Maßnahmen mehrere Teileinrichtungen, so findet 

eine Addition der unter den Buchstaben b) bis d) 

aufgeführten Verschonungsfristen nicht statt; es 

gilt dann die jeweils erreichte höhere Verscho-

nungsdauer. 

Die Übergangsregelung beginnt jeweils zu dem 

Zeitpunkt, in dem die sachlichen Beitragspflichten 

für die Erschließungsbeiträge nach dem BauGB 

bzw. für die Ausbaubeiträge nach dem KAG ent-

standen sind. 

(2) Erfolgte die Herstellung der Verkehrsanlage 

aufgrund von Verträgen (insbes. Erschließungs-

verträge), so wird gem. § 10a Abs. 6 Satz 1 KAG 

die Verschonungsdauer auf 20 Jahre festgesetzt. 

Die Übergangsregelung gilt ab dem Zeitpunkt, in 

dem die Prüfung der Abrechnung der vertraglichen 

Leistung und die Widmung der Verkehrsanlage er-

folgt sind. 

(3) Bei Grundstücken, die in einem förmlich festge-

legten Sanierungsgebiet zu Ausgleichsbeträgen 

herangezogen werden bzw. worden sind, wird 

gem. § 10a Abs. 6 Satz 1 KAG die Verschonungs-



Gegenüberstellung Ausbaubeitragssatzung WKB 

der Ortsgemeinde Meddersheim 

Seite 9 von 9 

dauer anhand des Umfangs der einmaligen Belas-

tung wie folgt festgelegt: 

  0,01 bis 2,00 € pro qm Grundstücksfläche – zwei 

Jahre Verschonung 

  2,01 bis 4,00 € pro qm Grundstücksfläche – vier 

Jahre Verschonung 

  4,01 bis 6,00 € pro qm Grundstücksfläche – 

sechs Jahre Verschonung 

  6,01 bis 8,00 € pro qm Grundstücksfläche – acht 

Jahre Verschonung 

  8,01 bis 10,00 € pro qm Grundstücksfläche – 

zehn Jahre Verschonung 

10,01 bis 12,00 € pro qm Grundstücksfläche – 

zwölf Jahre Verschonung 

12,01 bis 14,00 € pro qm Grundstücksfläche – vier-

zehn Jahre Verschonung 

14,01 bis 16,00 € pro qm Grundstücksfläche – 

sechzehn Jahre Verschonung 

16,01 bis 18,00 € pro qm Grundstücksfläche – 

achtzehn Jahre Verschonung 

Mehr als 18,00 € pro qm Grundstücksfläche – 

zwanzig Jahre Verschonung 

Die Verschonung beginnt zu dem Zeitpunkt des 

Entstehens der sachlichen Ausgleichsbetrags-

pflichten. 

 § 14 Öffentliche Last 

In der Satzung vom 15.05.1997 gibt es keine Rege-

lung zur öffentlichen Last. 

Der wiederkehrende Straßenausbaubeitrag liegt 

als öffentliche Last auf dem Grundstück. 

 


